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(54) ELEKTRODENLEITUNG, IMPLANTAT UND VERFAHREN ZUR IDENTIFIKATION EINER 
ELEKTRODENLEITUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Elektro-
denleitung (100) zur Verbindung mit einem Implantat
(110) mittels eines Steckers (330) mit mindestens einem
elektrischen Leiter (101) und einem den mindestens ei-
nen elektrischen Leiter isolierenden Isolationsschlauch
(310). Um einfach und kostengünstig sowie zuverlässig
Informationen der Elektrodenleitung an das Implantat zu
übertragen, ist ein durch den Isolationsschlauch (310)
oder den Stecker (330) hermetisch abgeschlossenes
passives RFID-Inlay (103) mit einem RFID-Chip (200)

und einer mit dem RFID-Chip (200) elektrisch leitend ver-
bundenen Antenne (210, 401, 402, 403, 404, 405, 406.
407, 408, 700) vorgesehen, wobei die Antenne (210, 401,
402, 403, 404, 405, 406. 407, 408, 700) elektromagne-
tisch mit dem mindestens einen elektrischen Leiter (101)
gekoppelt ist. Die Erfindung betrifft ferner ein entspre-
chendes Verfahren zur Identifikation einer Elektrodenlei-
tung (100) sowie ein entsprechendes Implantat (110).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektrodenleitung zur
Verbindung mit einem Implantat mittels eines Steckers
mit mindestens einem elektrischen Leiter und einem den
mindestens einen elektrischen Leiter isolierenden Isola-
tionsschlauch, ein Verfahren zur Identifikation einer Elek-
trodenleitung sowie ein Implantat mit einer Buchse zur
Verbindung mit dem Stecker einer Elektrodenleitung.
[0002] Implantate (implantierbare Medizingeräte,
IMD) wie Herzschrittmacher (Pacemaker), Defibrillato-
ren oder neurologische Geräte wie Hirnschrittmacher für
tiefe Hirnstimulation (Deep Brain Stimulation), Rücken-
markstimulationsgeräte, TENS (Transcutaneous Electri-
cal Nerve Stimulator), Geräte für muskuläre Stimulati-
onstherapie, oder Diagnosegeräte, welche die chemi-
schen Eigenschaften des Blutes des Patienten, anderer
Körperteile oder andere Körpereigenschaften und -pa-
rameter untersuchen, verwenden häufig Elektrodenlei-
tungen, die in den Körper des Patienten geführt werden
und dort zumindest über den Zeitraum der Behandlung
oder Messung verbleiben. Die Elektrodenleitungen sind
mit dem Implantat elektrisch leitend verbunden.
[0003] Die Implantate umfassen üblicherweise ein kör-
perverträgliches Gehäuse mit einer dazugehörigen elek-
tronischen Schaltung und einer Energieversorgung, z.
B. einer Batterie. Das Gehäuse besitzt mindestens eine
Buchse, an der eine oder mehrere Elektrodenleitungen
angeschlossen werden können, beispielsweise mittels
eines Steckers. Eine Elektrodenleitung dient der Über-
tragung der elektrischen Energie bzw. von Daten vom
Gehäuse zu dem behandelten oder untersuchten Kör-
perteil und umgekehrt.
[0004] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
unter dem Begriff "Elektrodenleitung" eine Leitung mit
mindestens einem elektrischen Leiter oder mehreren
elektrischen Leitern zusammen mit dem umhüllenden,
den oder die elektrischen Leiter nach außen und ggf.
gegeneinander elektrisch isolierenden Isolations-
schlauch sowie allen weiteren funktionellen Elementen,
die mit der Leitung fest verbunden sind, verstanden. Die
Elektrodenleitung umfasst in der Regel an ihrem distalen
Ende auch eine sogenannte Elektrodenspitze, mittels
der die elektrische Energie von dem oder den Leiter(n)
in das zu behandelnde Gewebe eingeleitet wird. Häufig
ist eine Elektrodenspitze mit Ankerelementen oder Hal-
testrukturen versehen, mit denen die Konstanz der räum-
lichen Lage der Übergangsstelle der elektrischen Ener-
gie in das zu behandelnde Gewebe sichergestellt wird.
Elektrodenleitungen können auch ein oder mehrere wei-
tere Elemente wie z. B. eine Ringelektrode oder eine
Wendel umfassen, mittels derer elektrische Energie in
das zu behandelnde Gewebe eingeleitet wird. Die Elek-
trodenspitze kann als Ableit-, Stimulations- oder Mess-
elektrode ausgebildet sein. Weiter besitzt die Elektroden-
leitung in der Regel, beispielsweise an ihrem proximalen
Ende, einen Stecker, mit der die Elektrodenleitung mit
einem Implantat verbunden werden kann, wobei der Ste-

cker hierfür in eine entsprechende Buchse des Implan-
tats eingesteckt wird. Der Stecker besitzt einen oder
mehrere Anschlüsse, wobei jeder Anschluss mit einem
elektrischen Leiter der Elektrodenleitung verbunden ist,
Wobei dieser Leiter auch aus mehreren parallel geführ-
ten, gegeneinander isulierten Leitern bestehen kann.
Entsprechend ist in der Buchse für jeden Anschluss der
Elektrodenleitung ein Anschluss der Buchse vorgese-
hen.
[0005] An moderne Implantate, beispielsweise einen
Mehrkammer-Herzschrittmacher, werden häufig mehre-
re Elektrodenleitungen angeschlossen. Hierbei besteht
das Bestreben, die Elektrodenleitungen und ihre An-
schlüsse möglichst dünn bzw. klein zu gestalten. Dies
erschwert andererseits die gut sichtbare Markierung der
Stecker und Anschlüsse sowie die Unterscheidung der
Elektrodenleitungen. Darüber hinaus steigt mit zuneh-
mender Anzahl von Elektrodenleitungen die Gefahr,
dass einzelne Elektrodenleitungen verwechselt
und/oder falsch angeschlossen werden. Deshalb ist es
wünschenswert, wenn ein Implantat erkennt, welche
Elektrodenleitungen angeschlossen sind, so dass es die-
se adäquat ansteuern kann. Zudem ist es zum Betreiben
des Implantats hilfreich, wenn die Elektrodenleitungen
und/oder ihre Eigenschaften für das Implantat identifi-
zierbar sind.
[0006] Dokument US 2004/0073265 A1 beschreibt ei-
ne Vorrichtung, die eine Möglichkeit bietet, falsch ver-
bundene Koronarleitungen und/oder falsche Verbindun-
gen zu Herzrhythmusmanagement-Vorrichtungen zu er-
kennen. Dazu erzeugt eine Spannungseinbringungsvor-
richtung eines Schrittmachers einen Spannungspuls zwi-
schen einer Elektrode, die mit einer Leitung mit dem
Schrittmacher verbunden ist, und einer Kopf- oder Ge-
häuseelektrode des Schrittmachers. Die Gehäuseelek-
trode sendet ein Verbindungssignal. Die Elektrode wird
genutzt, um ein korrespondierendes Verbindungssignal
unter Nutzung der Leitung zu messen. Ein Messmodul
der Vorrichtung misst weiter eine oder mehrere Eigen-
schaften des korrespondierenden Verbindungssignals
wie seine Stromstärke, Spannung, Impedanz und/oder
sein Zeitverzug (nach Aussendung des Spannungspul-
ses). Die Signaleigenschaften können von einer oder
mehreren Leitungen und/oder vom übermittelnden Ge-
webe und Flüssigkeiten (beispielsweise einem Herz in-
klusive einer oder mehrere seiner Kammern), die dazwi-
schen liegen, beeinflusst werden. Ein Vergleichsmodul
des Schrittmachers kann daraufhin feststellen, ob die
Leitung ordnungsgemäß zu einem Kontakt des Schritt-
machers geführt ist, wobei eine oder mehrere Eigen-
schaften des korrespondierenden Verbindungssignals
mit geeigneten vorgewählten Wertebereichen verglichen
werden. Beispielsweise kann eine gemessene Impedanz
mit einem erwarteten Impedanzbereich verglichen wer-
den. Die in der Druckschrift beschriebene Vorrichtung
identifiziert damit nicht selektiv die Leitung, sondern tes-
tet vielmehr, ob das korrespondierende Vergleichssig-
nal, das über eine Leitung nach Anregung des Körpers
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durch einen Spannungspuls einer Gehäuseelektrode
des Schrittmachers empfangen wird, Eigenschaften in-
nerhalb eines vorgegebenen Wertebereichs aufweist.
Die Eigenschaften des korrespondierenden Vergleichs-
signals werden auch durch das angeregte Körpergewe-
be zwischen der Gehäuseelektrode des Schrittmachers
und der empfangenden Elektrode bestimmt. Nur sehr
grobe Abweichungen, wie sie durch eine nicht verbun-
dene oder vollkommen falsche Art von Leitung auftreten,
können sicher auf die Leitung zurückgeführt werden, ge-
ringere Abweichungen können körperbedingt sein. Die
oben genannte Vorrichtung kann damit die sichere und
gezielte Erkennung und Unterscheidung von Elektroden-
leitungen mit ähnlichen Eigenschaften nicht gewährleis-
ten.
[0007] Eine ähnliche Vorrichtung wird auch in Doku-
ment US 2006/0212083 A1 offenbart. Auch in dieser
Druckschrift wird betont, dass die Signaleigenschaften
von den Leitungen und/oder von dem/der dazwischen
liegenden übermittelnden Gewebe und Flüssigkeit be-
einflusst werden.
[0008] Dokument US 2011/0112609 A1 beschreibt ein
System zur Rückenmarksstimulation mit mindestens ei-
ner implantierbaren Stimulationsleitung. Es umfasst ins-
besondere ein ärztliches Programmiergerät und einen
implantierbaren Pulsgenerator, der mit einer oder meh-
reren implantierbaren Stimulationsleitungen verbunden
ist, die je eine Vielzahl von Elektroden tragen. Die Sti-
mulationsleitung weist ein oder zwei Leitungskörper auf.
Die Elektroden passen genau in den Epiduralraum der
Wirbelsäule. Da das dortige Gewebe leitend ist, können
elektrische Messungen zwischen den Elektroden durch-
geführt werden. Ein Kontrollschaltkreis des implantier-
baren Pulsgenerators erfasst solche elektrische Mes-
sungen, so dass das ärztliche Programmiergerät auto-
matisch die einzelnen Leitungskörper identifizieren kann,
die mit dem implantierbaren Pulsgenerator verbunden
sind. Die elektrischen Messungen des Kontrollschaltkrei-
ses zur Identifikation der verbundenen Leitungskörper
sind Feldpotentiale. Der Kontrollschaltkreis kann auch
die Impedanz an jeder Elektrode messen, um die Kopp-
lungseffizienz zwischen der jeweiligen Elektrode und
dem Gewebe zu bestimmen und um die Fehlerkennung
bezüglich der Verbindung zwischen der Elektrode und
dem analogen Ausgabeschaltkreis des implantierbaren
Pulsgenerators zu bestimmen. Bei dem bekannten Sys-
tem ist von Nachteil, dass die Identifikation nicht durch
den implantierbaren Pulsgenerator selbst, sondern
durch ein zusätzliches ärztliches Programmiergerät er-
folgt.
[0009] Dokument US 2012/0123496 A1 beleuchtet die
Erkennung der Verbindung und die Identifikation des
Typs einer implantierten Leitung für eine implantierte me-
dizinische Vorrichtung. Die Vorrichtung weist einen Pro-
zessor auf, der die Verbindung sowie den Leitungstyp
der Leitung bestimmen kann. Zunächst prüft ein Signal-
messmodul die Verbindung der Leitungen, indem es
Werte elektrischer Parameter während eines Signals

zwischen zumindest zwei Elektroden prüft, insbesondere
der Impedanz. Eine oder mehrere Leitungen können da-
rin integrierte, aktive Elektronik aufweisen, die einen oder
mehrere darin integrierte modulare Schaltkreise beinhal-
tet, je nachdem, ob die Leitung unipolar oder multipolar
ist. Jeder der modularen Schaltkreise ist in der Lage, eine
Vielzahl von Elektroden der Leitung zu steuern, und
schließt eine Schaltungsanordnung ein, die elektrisch mit
einer oder mehreren Elektroden der Leitung verbunden
ist. Als solcher wirkt jeder der modularen Schaltkreise
einer Leitung als Schnittstelle zwischen der implantierten
medizinischen Vorrichtung und den Elektroden, mit de-
nen der modulare Schaltkreis verbunden ist. Für die Mes-
sung der Impedanz steuert der Prozessor der Vorrich-
tung den modularen Schaltkreis, sodass dieser einen
Spannungspuls zwischen einer ersten und einer zweiten
Elektrode liefert. Das Signalmessmodul misst den resul-
tierenden Strom und der Prozessor leitet den Impedanz-
wert ab. In einem weiteren Schritt sendet der Prozessor
ein Abfragesignal entlang eines ersten Leiters der Lei-
tung, um eine Antwort von den modularen Schaltkreisen
über eine zweite Leitung zu erhalten. Eine solche Antwort
von jedem modularen Schaltkreis liefert dem Prozessor
Informationen zu dem modularen Schaltkreis und den
Elektroden, die er steuert. In einem weiteren Konfigura-
tionsschritt sendet der Prozessor ein Signal über die ers-
te Leitung. Der Konfigurationsschritt schließt ein, dass
die aktive Konfiguration der modularen Schaltkreise pro-
grammiert wird. Bezüglich Leitungsausführungen und
darin verwendeter aktiver Elektronik bzw. modularer
Schaltkreise wird auf das Dokument US 7,713,194 ver-
wiesen. Gemäß dieser Druckschrift ist der modulare
Schaltkreis derart ausgestaltet, dass er durch einen Bus
gesteuert wird. Die Druckschrift US 2012/0123496 A1
beschreibt demnach, dass die zusätzliche Schnittstellen-
elektronik modularer Schaltkreise erkannt und somit die
Elektrodenleitung bestimmt werden kann. Bei der be-
kannten Vorrichtung ist nachteilig, dass komplexe mo-
dulare Schaltkreise mit aktiver Elektronik zur Steuerung
der Elektroden implementiert und programmiert werden
müssen. Ferner beziehen sich die Informationen nur auf
die modularen Schaltkreise und die damit verbundenen
Elektroden, nicht aber auf die Leitung als Ganzes.
[0010] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur auto-
matischen Erkennung von implantierbaren medizini-
schen Leitungen und deren Konfiguration sind in dem
Dokument US 2003/0018369 A1 dargestellt. Dafür ist ein
erster Kommunikationsschaltkreis, der Daten wie Mo-
dell- und Seriennummer, technische Information und Ka-
librierungsdaten speichert, mit der Leitung verbunden
oder in ihr integriert. Dieser weist einen Empfänger und
einen Sender auf, um Datensignale von einer externen
Quelle zu empfangen. So kann er bei der Herstellung mit
Identifikationsdaten, Kalibrierungsdaten und anderen
Daten programmiert werden. Der erste Kommunikations-
schaltkreis ist als passiver Transponder ausgeführt und
weist neben dem Receiver und Transmitter weiter einen
Energiekoppler zur Energieversorgung und einen Steu-
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erschaltkreis auf, welcher mit einem nicht-flüchtigen
Speicher verbunden ist. Der Steuerschaltkreis liefert die
in dem Speicher gespeicherten Informationen der Lei-
tung zum Transmitter/Receiver des Transponders, der
die Daten via RF oder anderer Kommunikation übermit-
telt. Während der Implantation der Leitung oder danach
können die Informationen zu einem zweiten Kommuni-
kationsschaltkreis außerhalb der Leitung transferiert
werden. Die transferierten Daten können zur Identifika-
tion der Leitung genutzt werden, in eine Patientenakte
aufgenommen und in einen Zentralspeicher für die Nut-
zung durch Gesundheitsdienstleister transferiert wer-
den. Anhand des Transponders kann die Leitung auto-
matisch erkannt werden und die im Speicher abgelegten
Daten können direkt transferiert und weitergegeben wer-
den. Der Transponder benötigt neben einem Transmitter
und Receiver allerdings eine separate Energieversor-
gung, eine Steuereinheit und einen programmierbaren,
digitalen Speicher. Dadurch ist der Gesamtaufbau der
Leitung vergleichsweise aufwendig und teuer.
[0011] Auch Dokument US 2014/0343633 A1 stellt ei-
ne elektrisch identifizierbare Elektrodenleitung mit einem
Identifikationsmodul dar, welches zumindest einen Filter,
einen Stromkonverter, eine Kommunikationsschaltung,
einen Lastschalter und eine Speichereinheit wie ein
EPROM zur Speicherung eines Identifikationscodes auf-
weist. Vor der Einbringung des Implantats wird jede Lei-
tung implantiert und mit dem implantierbaren Pulsgene-
rator (oder einem externen Pulsgenerator) verbunden,
welcher dann selbstidentifizierende Daten vom Identifi-
kationsmodul ausliest und diese Information an eine ex-
terne Vorrichtung wie den Arztprogrammierer übermit-
teln kann. Dafür kann das Identifikationsmodul bis zu 32
Byte Daten speichern. Dieses Verfahren wird für jede
Leitung, die implantiert wird, wiederholt. Das Identifika-
tionsmodul nutzt zwei vorhandene Kontakte der Leitung
zur Verbindung mit dem implantierbaren Pulsgenerator.
Wie im zuvor genannten Dokument wird auch für diese
bekannte Elektrodenleitung ein digitaler Speicher benö-
tigt und der Aufbau des Identifikationsmoduls ist ähnlich
komplex.
[0012] Aus den Dokumenten US 2006/0212096 A1,
US 2008/0065181 A1 und US 7,983,763 B2 sind Vor-
richtungen für die Identifizierung einer implantierbaren
medizinischen Einrichtung und eines implantierten Lei-
tersystems bekannt, bei dem ein RFID-Tag mit einem
RFID-Chip in der Isolation, welche den Leiter umgibt,
oder in dem Header einer implantierbaren Vorrichtung
angeordnet ist. Ferner ist eine Leseeinrichtung vorgese-
hen, welche die in dem RFID-Chip gespeicherten Daten
über das Gerät, das Leitersystem, den Hersteller oder
den Patienten kabellos auslesen kann. Die auslesbaren
Informationen enthalten jedoch keine Angaben über die
aktuelle Anordnung und/oder den Anschluss der jewei-
ligen Elektroden. Zudem ist es bei den in diesen Doku-
menten erläuterten Lösungen von Nachteil, dass ver-
gleichsweise viel Energie für das Abfragen der Daten
aus dem Implantat und für die Aktivierung des Chips auf-

gewendet werden muss. Hierfür werden zusätzliche Ge-
räte eingesetzt, die eine erhebliche SAR (specific ab-
sorption rate - Maß für die Absorption eines elektroma-
gnetischen Feldes durch das Gewebe)-Belastung des
Patienten darstellen.
[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht deshalb darin, eine Elektrodenleitung zu schaffen,
die zuverlässig und eindeutig auch hinsichtlich ihres An-
schlusses und ihrer Anordnung identifiziert werden kann,
aber zugleich einfach aufgebaut ist und kostengünstig
hergestellt werden kann. Die Aufgabe besteht ferner da-
rin, ein einfaches Verfahren zur Identifikation einer Elek-
trodenleitung anzugeben, welches eine eindeutige Zu-
ordnung einer Elektrodenleitung zu einem Anschluss des
Implantats ermöglicht. Die Aufgabe besteht ferner darin,
ein entsprechendes Implantat zu schaffen.
[0014] Die obige Aufgabe wird gelöst durch eine Elek-
trodenleitung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0015] Die erfindungsgemäße Elektrodenleitung be-
sitzt ein durch den Isolationsschlauch oder den Stecker
hermetisch abgeschlossenes passives RFID-Inlay mit ei-
nem RFID-Chip und einer mit dem RFID-Chip elektrisch
leitend verbundenen Antenne, wobei die Antenne elek-
tromagnetisch mit dem mindestens einen elektrischen
Leiter gekoppelt ist. Vorzugsweise erfolgt die Kopplung
derart, dass innerhalb des RFID-Chips die nötige Be-
triebsleistung zum Auslesen der gespeicherten Informa-
tionen erreicht wird.
[0016] Die nötige Betriebsleistung zum Auslesen der
innerhalb des RFID-Chips gespeicherten Informationen
hängt vom individuell eingesetzten Chip ab. Nach heuti-
gem Stand der Technik sind Chips verfügbar, bei denen
eine Betriebsleistung von 0,008 mW zum Auslesen der
innerhalb des RFID-Chips gespeicherten Informationen
ausreicht. Durch zukünftig verfügbare RFID-Chips kann
diese Schwelle für die zum Auslesen der gespeicherten
Informationen notwendige Leistung weiter sinken.
[0017] Durch die erfindungsgemäße Elektrodenlei-
tung können auf einfache und kostengünstige Weise In-
formationen die Elektrodenleitung betreffend einzeln
ausgelesen werden, ohne einen therapeutischen Pfad
der Elektrodenleitung durch eine galvanische Kopplung
zu gefährden. Zudem ist keine zusätzliche Durchführung
am aktiven Implantat für eine Sendeantenne notwendig
und der Leistungsbedarf zum Auslesen der Informatio-
nen ist gegenüber einem Auslesen von Informationen
über eine am aktiven Implantat befestigte Sendeantenne
deutlich reduziert. Hierdurch wird auch die SAR-Belas-
tung des Patienten verringert.
[0018] Nach der erfindungsgemäßen Lösung erfolgt
das Auslesen des RFID-Chips des RFID-Inlays vom ak-
tiven Implantat mittels der einen oder mehreren elektri-
schen Leitung(en) der Elektrodenleitung, die als Antenne
genutzt wird (werden). Die elektrischen Leitungen haben
somit eine Doppelfunktion, nämlich ihre primäre Aufgabe
im Zusammenhang mit der Ableitung von elektrischen
Signalen, der Stimulation und/oder der Messung von
elektrischen Signalen des Körpers, in den die Elektro-
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denleitung implantiert ist, und die erfindungsgemäße (se-
kundäre) Funktion als Antenne.
[0019] Die erfindungsgemäße Lösung hat den Vorteil,
dass die Elektrodenleitung ihren therapeutischen und
mechanischen Anforderungen weiterhin uneinge-
schränkt genügt. Hierbei ist es besonders zweckmäßig,
dass die Materialien für die elektrischen Leitung(en) nicht
verändert werden müssen, da diese Materialien die me-
chanische Robustheit einer Elektrodenleitung gewähr-
leisten. Zudem bleibt auch die für den therapeutischen
Einsatz der Elektrodenleitung wichtige Flexibilität der
Elektrodenleitung erhalten.
[0020] Die Erfinder haben erkannt, dass, um die Iden-
tifizierung des Anschlusses und der Anordnung einer
Elektrodenleitung zu ermöglichen, eine Änderung der
technischen Eigenschaften einer Elektrodenleitung pro-
blematisch ist, ohne die Funktion und Haltbarkeit der
Elektrodenleitung hinsichtlich ihrer therapeutischen und
mechanischen Anforderungen zu beeinträchtigen. Hier-
für wurde eine Informationsübertragung mittels RFID als
prinzipiell geeignet angesehen. Die Erfinder haben in die-
sem Zusammenhang jedoch festgestellt, dass die Mate-
rialien für die elektrischen Leitung(en) einen hohen spe-
zifischen Widerstand aufweisen. Für die notwendige Fle-
xibilität der Elektrodenleitung reduziert man deren Isola-
tionsstärke auf ein nötiges Minimum. Die Erfinder kamen
zu dem Ergebnis, dass diese Gestaltung einer Elektro-
denleitung sowie der Betrieb im Körpergewebe, was ein
stark verlustbehaftetes Medium darstellt, dazu führen,
dass Elektrodenleitungen schlechte Antenneneigen-
schaften aufweisen, die für die Übertragung von Infor-
mationen auf so geringem Leistungsniveau, wie für RFID
notwendig, als unzureichend eingestuft werden.
[0021] Die obige Analyse brachte die Erfinder dazu,
sich mit der elektromagnetischen Kopplung eines RFID-
Elements mit dem mindestens einen elektrischen Leiter
der Elektrodenleitung zu beschäftigen, um die ge-
wünschte Identifizierung des Anschlusses und der An-
ordnung einer Elektrodenleitung mittels dieser Techno-
logie zu realisieren.
[0022] Trotz der unzureichend erscheinenden Anten-
neneigenschaften von Elektrodenleitungen für die Nach-
richtenübertragung mittels RFID-Technologie, führt in
unerwarteter Weise eine spezielle Abstimmung der Ge-
staltung der Antenne eines RFID-Inlays auf die jeweils
vorgegebene Gestalt der Elektrodenleitung gemeinsam
mit der Anordnung der Antenne des RFID-Inlays in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu dem elektrischen Leiter der
Elektrodenleitung zu ausreichender elektromagneti-
scher Kopplung, so dass am RFID-Inlay auch bei gerin-
gem Energieaufwand des aktiven Implantats ausrei-
chend Signalstärke zum Auslesen der hiermit übertrage-
nen Informationen verbleibt.
[0023] Hierdurch wurde überraschend eine Nahfeld-
kopplung realisiert, die wenig vom umliegenden verlust-
behafteten Medium (Körpergewebe) beeinflusst ist. Die
Erfinder haben erkannt, dass für unterschiedliche Elek-
trodenleitungstypen die optimale Antennenform für das

RFID-Inlay individuell angepasst werden muss. Zusätz-
lich ist die optimale Antennenform abhängig von der Art
der dominanten Kopplung. Eine vorwiegend magneti-
sche Kopplung erfordert ein anderes Design, als eine
vorrangig elektrische oder elektromagnetische Kopp-
lung.
[0024] In einem besonders bevorzugten Ausführungs-
beispiel entspricht, insbesondere für eine elektrische
Kopplung zwischen Antenne und Leiter, die Form der
Antenne des RFID-Inlays der Form des mindestens ei-
nen elektrischen Leiters der Elektrodenleitung. Die Er-
finder haben diesbezüglich festgestellt, dass bei einem
geraden seilförmigen elektrischen Leiter, wie bei Tachy-
kardie-Elektrodenleitungen, im Falle einer elektrischen
Kopplung ein Dipoldesign zu bevorzugen ist. Für eine
magnetische Kopplung ist dagegen eine Gestaltung mit
einer höheren Induktivität, beispielsweise in Ring- oder
Spiralform, vorteilhaft. Bei spiralförmigen elektrischen
Leitern bieten sich für eine vorrangig elektrische Kopp-
lung Antennenformen an, die ebenfalls eine wendelför-
mige Struktur aufweisen.
[0025] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form entspricht die Steigung der Wendel der Antenne
des RFID-Inlays der Steigung der Wendel des mindes-
tens einen elektrischen Leiters der Elektrodenleitung. Ei-
ne spezielle Situation ergibt sich diesbezüglich bei Elek-
trodenleitungen mit zwei spiralförmigen Leitern, wobei
beide Wendel eine unterschiedliche Steigung aufweisen.
Für eine optimale Kopplung an beide Leiter ist es vorteil-
haft, wenn die Steigung der Wendel der Antenne des
RFID-Inlays dem Mittelwert der Steigungen der beiden
Wendel der elektrischen Leiter der Elektrodenleitung ent-
spricht.
[0026] Die erfindungsgemäße Lösung hat weiter den
Vorteil, dass die Dämpfungsverluste gering sind. Die im-
plantierten Elektrodenleitungen können insbesondere
gezielt einzeln ausgelesen werden, was eine Zuordnung
der Informationen der elektrischen Elektrodenleitung zur
Lage dieser Elektrodenleitung (zum Beispiel atrial, ven-
trikulär) ermöglicht. Eine galvanische Kopplung von
RFID-Inlay, insbesondere der Antenne des RFID-Inlays,
und einer elektrischen Leitung der Elektrodenleitung be-
steht nicht.
[0027] Die Energie, die mittels Antenne in den elektri-
schen Leiter beziehungsweise durch den elektrischen
Leiter in die Antenne des RFID-Inlays drahtlos eingekop-
pelt wird, ist hierbei in vorteilhafter Weise so bemessen,
dass bei einer Übertragung dieser Energie auf eine Stelle
im Gewebe des Patienten die dadurch auftretenden
Temperaturen einen Maximalwert von 47 °C nicht über-
schreiten (Grenzwerte für elektromagnetische Strah-
lung, die in den menschlichen Körper abgegeben werden
darf, finden sich z. B. in: DIN EN 62209-1:2007-03 oder
VDE 0848-209-1:2007-03). Zudem sind die verwendeten
Amplituden stets kleiner als die im jeweiligen, für die In-
formationsübertragung genutzten Frequenzbereich
(zum Beispiel 840 MHz bis 960 MHz) geltenden Grenz-
werte für ungewollte Stimulation. Zur Bewertung der
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elektromagnetischen Verträglichkeit von Implantaten zur
Behandlung von Tachikardien, Bradykardien oder von
Geräten für die kardiale Resynchronisationstherapie sei
auf ANSI/AAMI/ISO 14117/Ed.1 verwiesen.
[0028] Das RFID-Inlay kann entweder in den Stecker
der Elektrodenleitung eingebettet und/oder an oder in
dem Isolationsschlauch angeordnet sein. Wenn das
RFID-Inlay an der Außenseite des Isolationsschlauchs
angebracht ist, wird vorzugsweise eine Isolationshülse
verwendet, welche den Isolationsschlauch umgibt und
das RFID-Inlay hermetisch abschließt. Hierfür ist das
RFID-Inlay zwischen Isolationsschlauch und Isolations-
hülse und/oder in der Isolationshülse angeordnet. In dem
Fall, dass das RFID-Inlay in dem Isolationsschlauch vor-
gesehen ist, so ist das RFID-Inlay hermetisch abge-
schlossen in dem Isolationsschlauch eingebettet.
[0029] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
weist der RFID-Chip eine vorzugsweise mehrfach be-
schreibbare Speichereinheit zum Speichern von über die
Antenne übertragenen Informationen auf, zum Beispiel
512 Bit frei beschreibbar und 240 Bit für den Electronic
Product Code (EPC). Zusätzlich können Informationen
in der Speichereinheit gespeichert werden, die werkssei-
tig vorgegeben werden. Auch diese Informationen kön-
nen über die Antenne des RFID-Inlays und den elektri-
schen Leiter der Elektrodenleitung an das Implantat
übertragen werden. Die in dem Speicher gespeicherten
Informationen können beispielsweise umfassen: Her-
steller, Typ der Elektrodenleitung, Seriennummer, Her-
stellungsdatum, Zulassungsregion, Zulassungsbedin-
gungen, Implantationsdatum, Implantationskompatibili-
tät, MRI-Kompatibilität und dergl. Weiter kann der Spei-
cher Sicherheitsmechanismen und Sicherheitsinforma-
tionen enthalten, die die Integrität (zum Beispiel bei par-
tiellem Datenverlust) und/oder die Echtheit (beispiels-
weise bei Manipulation) der gespeicherten Informationen
sicherstellen beziehungsweise erkennbar machen.
[0030] Es ist weiter von Vorteil, dass die Antenne des
RFID-Inlays als Drahtschleife, als offener Ring, als Spi-
ralabschnitt, als durchtrennte (geschlitzte) Metallhülse
oder dergl. ausgebildet ist. Eine derartige Antenne ist
einfach und kostengünstig realisierbar.
[0031] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist der
mindestens eine elektrische Leiter und/oder die Anord-
nung der Antenne des RFID-Inlays derart eingerichtet
beziehungsweise konzipiert, dass an der Stelle der elek-
tromagnetischen Kopplung des elektrischen Leiters mit
der Antenne des RFID-Inlays in einem vorgegebenen
Frequenzbereich (zum Beispiel 840 bis 960 MHz) ein
Strom- oder Spannungsbauch der Schwingung erzeug-
bar ist. Dies ermöglicht eine Verbesserung der magne-
tischen beziehungsweise elektrischen Kopplung zwi-
schen der Antenne des RFID-Inlays und des als Antenne
wirkenden elektrischen Leiters. Hierfür kann die Elektro-
denleitung entweder hinsichtlich ihrer Abmessungen
und/oder elektrischen Parameter schwingungsgünstig
gestaltet und/oder die elektrische Leitung implantatssei-
tig so abgeschlossen werden, das heißt mit einem ent-

sprechenden Impedanzwert versehen werden, dass sich
das gewünschte Schwingungsverhalten in dem vorge-
gebenen Frequenzbereich ergibt.
[0032] Die Erfinder haben weiter erkannt, dass auf-
grund der hohen Dämpfung elektromagnetischer Wellen
in biologischem Gewebe die Ausbildung stehender Wel-
len auf der Elektrodenleitung zwar weniger ausgeprägt
ist, bei der Platzierung des RFID-Inlays jedoch darauf zu
achten ist, dass sich dieses nicht am Ort eines potenti-
ellen Wellenknotens befindet. Die Position des Knotens
ist dabei abhängig vom Design der Elektrodenleitung (z.
B. Wickeldichte) bzw. der sich daraus ergebenden Wel-
lenimpedanz und der entsprechenden Eingangsimpe-
danz am aktiven Implantat. Die optimale Platzierung ist
deswegen für jeden Elektrodentyp gesondert festzustel-
len. Sie ist vorzugsweise so vorzunehmen, dass das
RFID-Inlay, insbesondere dessen Antenne, in der Mitte
zwischen zwei Wellenknoten angeordnet ist. Generell ist
wegen der Dämpfung eine Platzierung des RFID-Inlays
möglichst in unmittelbarer Nähe zum aktiven Implantat
vorteilhaft.
[0033] Die obige Aufgabe wird ferner durch ein Ver-
fahren zur Identifikation einer oben beschriebenen Elek-
trodenleitung mittels eines Implantats mit einer Steuer-
einrichtung, umfassend die folgenden Schritte:

- Senden eines elektromagnetischen Abfragesignals
durch den auszulesenden elektrischen Leiter, wobei
das Abfragesignal von der mit dem auszulesenden
elektrischen Leiter verbundenen Steuereinrichtung
oder durch ein externes Gerät erzeugt wird,

- Aktivieren des RFID-Inlays durch Empfangen des
Abfragesignals mittels der Antenne des RFID-Inlays
und Weiterleiten an den RFID-Chip,

- Verarbeiten des empfangenen Abfragesignals
durch den RFID-Chip, Erzeugen eines entsprechen-
den elektromagnetischen Antwortsignals durch den
RFID-Chip und senden des Antwortsignals mittels
der Antenne des RFID-Inlays,

- Empfangen des Antwortsignals durch den auszule-
senden elektrischen Leiter der Elektrodenleitung
und

- Verarbeiten des an die Steuereinrichtung weiterge-
leiteten Antwortsignals in der Steuereinrichtung.

[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt auf
einfache und kostengünstige Weise eine Erkennung des
oder der elektrischen Leiter einer Elektrodenleitung bzw.
das Auslesen von Informationen über die Elektrodenlei-
tung. Beispiele derartiger Informationen sind oben ange-
geben.
[0035] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann die Erzeugung des Abfragesignals durch die Steu-
ereinrichtung in regelmäßigen und/oder vorgebbaren
Zeitabständen und/oder nach dem Auftreten eines vor-
bestimmten Ereignisses erfolgen. Derartige Ereignisse
können z.B. sein: der Austausch einer Elektrodenleitung,
eine jährliche/monatliche Inventarisierung der Implanta-
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te über eine Telemonitoring-Plattform, eine definierte Än-
derung einer elektrischen Eigenschaft einer Elektroden-
leitung (z. B. infolge eines Elektrodendefekts).
[0036] Häufig verfügt ein Implantat über besonders für
hohe Frequenzen filternd wirkende EMI-Kondensatoren
(Kondensatoren zur Funkentstörung - electromagnetic
interference). Diese wirken beim erfindungsgemäßen
Verfahren störend, sodass es von Vorteil ist, wenn wäh-
rend des Sendens des Abfragesignals und des Empfan-
gens des Antwortsignals zur effizienteren Energieein-
bringung und Signalausbeute die filternde Wirkung von
EMI-Kondensatoren des Implantats deaktiviert wird. Bei-
spiele zur Realisierung der Deaktivierung werden unten
erläutert.
[0037] Die obige Aufgabe wird ferner gelöst durch ein
Implantat mit einer Buchse zur Verbindung mit dem Ste-
cker einer oben beschriebenen Elektrodenleitung und
mit einem Gehäuse, wobei in dem Gehäuse eine Steu-
ereinrichtung angeordnet ist, wobei die Steuereinrich-
tung zur Verarbeitung eines Antwortsignals eingerichtet
ist, welches von dem elektrischen Leiter der Elektroden-
leitung, die mit Ihrem Stecker in die Buchse eingesteckt
und hierdurch mit dem Implantat elektrisch leitend ver-
bunden ist, empfangen und an die Steuereinrichtung wei-
tergeleitet wird. Ein derartiges aktives Implantat ermög-
licht die einfache und kostengünstige Feststellung des
Zustandes der angeschlossenen Elektrodenleitungen.
[0038] Um die elektrischen Leiter der Elektrodenlei-
tung einzeln ansprechen zu können, ist es von Vorteil,
dass, wenn die Buchse eine Vielzahl von Anschlüssen
zur Verbindung mit den elektrischen Leitern einer oder
mehrerer Elektrodenleitungen aufweist, eine Sende-
und/oder Empfangseinheit der Steuereinrichtung vorge-
sehen ist, welche über einen Multiplexer mit der Vielzahl
von Anschlüssen verbunden ist.
[0039] Wie oben beschrieben wurde, ist es von Vorteil,
die filternde Wirkung von EMI-Kondensatoren zu unter-
binden. Dies erfolgt erfindungsgemäß zum Beispiel da-
durch, dass ein Schalter vorgesehen ist, welcher eine
Verbindung zwischen einem EMI-Kondensator und dem
mit der Steuereinrichtung verbundenen elektrischen Lei-
ter öffnet. Alternativ ist ein Schalter vorgesehen, welcher
eine Parallelschaltung von einer oder mehrerer Spulen
mit einem EMI-Kondensator bewirkt, sodass ein Paral-
lelschwingkreis ausgebildet wird, wobei die Spulen der-
art dimensioniert sind, dass der Parallelschwingkreis ei-
ne Resonanz bei einer der Arbeitsfrequenzen der Steu-
ereinrichtung aufweist.
[0040] Wie oben bereits dargestellt wurde ist es von
Vorteil, dass die Steuereinrichtung derart eingerichtet ist,
dass sie das Abfragesignal in regelmäßigen und/oder
vorgebbaren Zeitabständen und/oder nach dem Auftre-
ten eines vorbestimmten Ereignisses erzeugt.
[0041] In einem Ausführungsbeispiel ist die Steuerein-
richtung derart eingerichtet, dass sie das Abfragesignal
in regelmäßigen und/oder vorgebbaren Zeitabständen
und/oder nach dem Auftreten eines vorbestimmten Er-
eignisses erzeugt

[0042] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die
Figuren erläutert. Dabei bilden alle beschriebenen
und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in
beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung,
auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den
Ansprüchen oder deren Rückbezügen.
[0043] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungs-
gemäßen Elektrodenleitung, die mit ei-
nem erfindungsgemäßen Implantat ver-
bunden ist, in einer teilweise geschnitte-
nen perspektivischen Ansicht von der Sei-
te,

Fig. 2 ein RFID-Inlay der Elektrodenleitung ge-
mäß Fig. 1,

Fig.3 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Elektrodenleitung in ei-
ner perspektivischen Ansicht von der Sei-
te,

Fig. 4A-7B weitere Ausführungsbeispiele von RFID-
Inlays,

Fig. 8 eine Schaltskizze des Implantats gemäß
Fig. 1,

Fig.9 eine Schaltskizze eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Implantats,

Fig. 10A-B zwei Beispiele für die Anordnung von
RFID-Inlays neben einem oder mehreren
elektrischen Leitern einer erfindungsge-
mäßen Elektrodenleitung und

Fig. 11 die Aktivierung des RFID-Inlays durch ein
externes Gerät.

[0044] Figur 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Elektrodenleitung 100
mit einem einzigen elektrischen Leiter 101, welcher von
einem elektrisch isolierenden Isolationsschlauch 310
umhüllt ist. Am distalen Ende der Elektrodenleitung 100
ist eine Elektrodenspitze 102 angeordnet, welche den
elektrischen Kontakt zur Umgebung, beispielsweise dem
Gewebe eines Patienten, herstellt. Die Elektrodenspitze
kann als Stimulations-, Mess- oder Ableitelektrode aus-
gebildet sein. Am proximalen Ende der Elektrodenleitung
100 ist ein Stecker 330 angeordnet, welcher in die Buch-
se eines aktiven Implantats 110 eingesteckt ist. Das ak-
tive Implantat 110 kann beispielsweise als Herzschritt-
macher oder Defibrillator ausgebildet sein. Nach der Her-
stellung einer mechanischen und elektrischen Verbin-
dung zwischen Stecker 330 und Buchse des Implantats
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110 besteht über entsprechende Anschlüsse des Ste-
ckers 330 beziehungsweise der Buchse eine elektrisch
leitende Verbindung zwischen dem elektrischen Leiter
101 der Elektrodenleitung 100 und den innenliegenden
elektrischen Komponenten des Implantats 110, bei-
spielsweise einer Steuereinrichtung 120.
[0045] Wie in Figur 3 zu sehen ist zwischen dem bei-
spielsweise als Silikonschlauch ausgeführten Isolations-
schlauch 310 und einer am proximalen Ende der Elek-
trodenleitung 100 in der Nähe des Steckers 330 vorge-
sehenen Isolationshülse 320 ein passives RFID-Inlay
103 angeordnet. Hierbei umgibt die Isolationshülse 320,
welche beispielsweise aus einem Flüssigkristallpolymer
(LCP), Silikon, einer Keramik und/oder Glas besteht, der-
art den Isolationsschlauch 310, dass das RFID-Inlay 103
hermetisch gegenüber der Umgebung abgeschlossen
ist.
[0046] Das RFID-Inlay kann auch in den Stecker 330
integriert sein. Dies hat den Vorteil, dass das Inlay nach
dem Einstecken des Steckers 330 in die Buchse des Im-
plantats innerhalb eines steifen Headers des Implantats
110 angeordnet ist, in dem die Buchse vorgesehen ist,
und somit vor hoher mechanischer Belastung (Bie-
gung/Abrieb) geschützt ist. Ein weiterer Vorteil besteht
darin, dass eine räumlich nähere Anordnung des RFID-
Inlays in Bezug auf das Implantat 110 geringere Verluste
beim Auslesen und damit eine geringere RF-Belastung
für den Patienten bedeuten.
[0047] Ein Ausführungsbeispiel für ein RFID-Inlay 103
ist in Figur 2 dargestellt. Es ist beispielsweise als ca. 1
cm2 großes passives RFID-Inlay ausgeführt (Abmessun-
gen zum Beispiel Breite w = 16 mm, Länge h = 6 mm,
Dicke d < 0,1 mm) und weist einen RFID-Chip 200 sowie
eine den RFID-Chip 200 schlaufenförmig umgebende In-
duktivität 220 zur Impedanzanpassung auf. Ferner ist ei-
ne Antenne 210 vorgesehen, welche in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel zwei Segmente besitzt. Die Antenne 210
kann beispielsweise mittels einer Metallisierung einer
Kunststofffolie, vorzugsweise mit Gold oder Platin, her-
gestellt sein, wobei die Metallisierung auch auf der In-
nenseite der Isolationshülse 320, beispielsweise einer
Keramik- oder Glashülse, angebracht sein kann.
[0048] Als RFID-Chip 200 kann zum Beispiel ein Chip
für den Frequenzbereich zwischen 840 MHz und 960
MHz verwendet werden. Weiter kann eine Speicherka-
pazität von 512 Bit frei beschreibbar und 240 Bit zur Hin-
terlegung des Electronic Product Code (EPC) vorgese-
hen sein. Der Speicher des RFID-Chips 200 kann sowohl
bei der Herstellung im Werk als auch während der Aus-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Identi-
fikation einer Elektrodenleitung gelesen und/oder be-
schrieben werden. Im Speicher des RFID-Chips 200 kön-
nen Informationen zur Identifikation der Elektrodenlei-
tung 100 sowie zu Ihrer Verwendung enthalten sein. Der-
artige Informationen können umfassen: den Hersteller,
den Typ der Elektrodenleitung, die Seriennummer, das
Herstellungsdatum, Zulassungsregionen, Zulassungs-
bedingungen, Implantationsdatum, Implantationskom-

patibilitäten, MRI-Kompatibilität und dergleichen. Weiter
kann der Speicher des RFID-Chips 200 Sicherheitsme-
chanismen und Sicherheitsinformationen enthalten, die
die Integrität (zum Beispiel bei partiellem Datenverlust)
und die Echtheit (zum Beispiel bei Manipulation) der ge-
speicherten Informationen sicherstellt beziehungsweise
erkennbar macht.
[0049] Die Figuren 4 bis 7 zeigen Ausführungsbeispie-
le für induktive und kapazitive Elemente der Antenne.
[0050] In Figur 4A ist eine ringförmige Antenne 401
dargestellt, welche zum Beispiel parallel zur Umfangs-
richtung der Elektrodenleitung 100 verläuft. Dem gegen-
über ist das in Figur 4B gezeigte Ausführungsbeispiel
der Antenne 402 als Drahtschlaufe ausgebildet, welche
schräg zur Umfangsrichtung der Elektrodenleitung 100
angeordnet ist. Bei dem in Figur 4C dargestellten Aus-
führungsbeispiel beschreibt die Antenne die Form eines
offenen Rings, verläuft hierbei entlang eines geschlos-
senen Weges, zunächst auf der Außenseite des offenen
Rings und anschließend an der Innenseite dieses Rings.
Figur 4D zeigt eine ovale Drahtschlaufe als Antenne 404,
welche parallel zur Längsrichtung (und damit senkrecht
zur Umfangsrichtung der Elektrodenleitung 200 verläuft.
[0051] Die in den Figuren 5A und 5B dargestellten An-
tennen 405, 406 und 407 sind als Spiralabschnitte eines
Drahtes gestaltet. Hierbei weist das in Figur 5A darge-
stellte Ausführungsbeispiel zwei separate, gegenüber-
liegende Drahtspiralabschnitte 405, 406 auf, während
das in Figur 5B gezeigte Ausführungsbeispiel lediglich
einen einzigen Drahtspiralabschnitt 407 besitzt.
[0052] In Figur 6 ist gezeigt, dass ein Spiralabschnitt
einer Antenne 408, die analog zu Fig. 5B aufgebaut ist,
auch als Metallisierung auf einer Keramik- oder Glashül-
se 600 aufgebracht sein kann.
[0053] In der Figur 7 ist die Antenne des RFID-Inlays
als geschlitzte Metallhülse 700 ausgeführt. Hierbei ist der
Schlitz mit dem Bezugszeichen 710 versehen. Die Figu-
ren 7B und 7C zeigen zwei Ausführungsbeispiele für den
Schlitz 710. Das in Figur 7B dargestellte Ausführungs-
beispiel zeigt lediglich einen geradlinigen, quer zur Um-
fangsrichtung der Metallhülse 700 verlaufenden Schlitz
710, während das in Figur 7C gezeigte Ausführungsbei-
spiel einen Schlitz 710 aufweist, der aus drei Abschnitten
besteht, wobei ein erster und ein dritter Abschnitt quer
zur Umfangsrichtung der Metallhülse 700 verlaufen und
ein zweiter, mittlerer Abschnitt in Umfangsrichtung.
[0054] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die An-
tenne des RFID-Inlays 103 in der Elektrodenleitung 100,
die mit dem RFID-Chip 200 verbunden ist, elektromag-
netisch mit dem elektrischen Leiter 101 gekoppelt ist.
Eine vorteilhafte Anordnung von Antenne 405, 406 und
elektrischem Leiter 101 hierfür ist in einem Ausführungs-
beispiel in Figur 10A dargestellt. Die Antenne 405, 406
ist hier als Dipol ausgeführt, sodass eine bevorzugt elek-
trische Kopplung zwischen der Antenne 405, 406 des
RFID-Inlays 103 mit dem elektrischen Leiter 101 der
Elektrodenleitung 100 erfolgt. Alternativ kann, wie in Fi-
gur 10B dargestellt, eine bevorzugte magnetische Kopp-
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lung zwischen der Antenne 404 des RFID-Inlays 103
(siehe auch Figur 4D) und einem ersten elektrischen Lei-
ter 101a und einem zweiten elektrischen Leiter 101 b der
Elektrodenleitung 100 realisiert werden.
[0055] Das Implantat 110 enthält, wie oben bereits er-
wähnt, eine hermetisch nach außen abgeschlossene
Steuereinrichtung 120, welche mit dem Anschluss oder
den Anschlüssen für die Elektrodenleitung 100 verbun-
den ist. Nach Einstecken einer Elektrodenleitung 100 in
eine entsprechende Buchse besteht daher auch eine
elektrische Verbindung zwischen der Steuereinrichtung
120 und dem einen elektrischen Leiter 101 oder den meh-
reren elektrischen Leitern 101 der Elektrodenleitung 100.
Um die Elektrodenleitung 100 abzufragen, gibt die Steu-
ereinrichtung 120 ein hochfrequentes Abfragesignal in
einem geeigneten Frequenzbereich (zum Beispiel 860
MHz) auf den auszulesenden elektrischen Leiter 101 der
Elektrodenleitung 100. Der elektrische Leiter 101 wird
erfindungsgemäß als Sendeantenne verwendet, sendet
das Abfragesignal, das in die Antenne 210 des RFID-
Inlays 103 koppelt und hierdurch den RFID-Chip 200 ak-
tiviert. Durch das Abfragesignal wird elektromagnetische
Energie in den RFID-Chip 200 übertragen. Das Abfrage-
signal wird durch den RFID-Chip 200 in bekannter Weise
verarbeitet und ein entsprechendes Antwortsignal gene-
riert, welches durch die Antenne 210 des RFID-Inlays
103 gesendet wird. Das Antwortsignal koppelt in den als
Antenne wirkenden elektrischen Leiter 101 der Elektro-
denleitung 100, wird von dort an die Steuereinrichtung
120 des Implantats 110 weitergeleitet und dort verarbei-
tet. Das Antwortsignal wird beispielsweise für die richtige
Ansteuerung des/der elektrischen Leiter(s) 101 der Elek-
trodenleitung 100 benötigt.
[0056] Durch die räumlich nahe Anordnung zwischen
dem hermetisch gekapselten RFID-Inlay 103 und der
elektrischen Leitung 101 (siehe Figuren 10A und 10B)
ist auch bei schlechter Anpassung eine gute elektroma-
gnetische Kopplung möglich.
[0057] Durch die Erfindung wird in vorteilhafter Weise
eine Nahfeldkopplung realisiert, die wenig vom umlie-
genden verlustbehafteten Medium (Körpergewebe) be-
einflusst ist. Für unterschiedliche Elektrodenleitungsty-
pen, je nachdem, ob der mindestens eine elektrische Lei-
ter spiralförmig ist, wie bei Bradykardie-Elektrodenleitun-
gen üblich, oder in Form eines geraden seilförmigen elek-
trischen Leiters vorliegt, wie bei Tachykardie-Elektroden,
sind optimale Antennenformen vorzusehen. Wie bereits
oben erläutert wurde, ist die optimale Antennenform zu-
sätzlich abhängig von der Art der dominanten Kopplung.
Eine hauptsächlich magnetische Kopplung erfordert ein
anderes Design, als eine vorrangig elektrische Kopp-
lung. Beispielsweise ist bei einem geraden seilförmigen
elektrischen Leiter, wie bei einer Tachykardie-Elektro-
denleitung, im Falle einer elektrischen Kopplung ein Di-
poldesign, wie in Figur 10A dargestellt, zu bevorzugen.
Für eine magnetische Kopplung ist dagegen Design 10B
vorteilhaft. Bei spiralförmigen Leitern bieten sich für eine
vorrangig elektrische Kopplung Antennenformen an, die

ebenfalls eine wendelförmige Struktur aufweisen, wie in
Abbildung 5A/B und 6 skizziert. Die Steigung der Wendel
der Antenne des RFID-Inlays richtet sich nach der Stei-
gung der Wendel der beiden elektrischen Leiter zur Elek-
trodenspitze und zur Ringelektrode. Für eine optimierte
Kopplung an beide Leiter ist es vorteilhaft, wenn die Stei-
gung der Wendel der RFID-Antenne dem Mittelwert der
Steigung der Wendel der Leiter zur Elektrodenspitze und
Ringelektrode entspricht. Eine optimierte magnetische
Kopplung im Falle eines spiralförmigen elektrischen Lei-
ters ließe sich z.B. durch ein Design gemäß Abbildung
4C erreichen.
[0058] Bei der Möglichkeit der Verbindung mehrerer
Elektrodenleitungen 100 beziehungsweise elektrischer
Leiter 101 mit dem Implantat 110 kann das Implantat 110
einen Multiplexer aufweisen, welcher die Steuereinrich-
tung 120 mit dem jeweiligen Anschluss oder den jewei-
ligen Anschlüssen der Buchse des Implantats 110 ver-
bindet, der oder die ausgelesen werden sollen.
[0059] Alternativ zu der Aktivierung mittels des Imp-
lantats 110 kann, wie in Figur 11 veranschaulicht, die
Aktivierung des RFID-Chips 200 des RFID-Inlays 103
auch durch ein externes Gerät 1000 erfolgen, welches
ein elektromagnetisches Signal 1010 einer geeigneten
Frequenz erzeugt und in die Antenne 210 des RFID-In-
lays 103 einkoppelt. Auf analoge Weise wie bei der Ak-
tivierung durch das Implantat 110 wird dann, wie oben
beschrieben, durch den RFID-Chip 200 ein Antwortsig-
nal erzeugt, welches durch die Antenne 210 des RFID-
Inlays 103 in den elektrischen Leiter 101 als Antenne
eingekoppelt wird. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird
vorzugsweise die Steuereinrichtung 120 des Implantats
110 durch das externe Gerät 1000 mittels einer Synchro-
nisation 1020 aktiviert, damit die Steuereinrichtung 120
für den Empfang des durch den RFID-Chip 200 erzeug-
ten Antwortsignals bereit ist. Die aus dem RFID-Chip 103
ausgelesenen Daten können durch eine Datenverbin-
dung 1030 vom Implantat 110 zum externen Gerät 1000
übertragen werden.
[0060] Elektronische Implantate verfügen, wie in den
Figuren 8 und 9 dargestellt, häufig über EMI-Kondensa-
toren 810, welche hohe Frequenzen durch Ableitung auf
das Implantatgehäuse herausfiltern. Insbesondere wenn
die zur Identifizierung der Elektrodenleitung verwende-
ten Signale in diesem Frequenzbereich liegen, stört ein
solcher EMI-Kondensator 810 die gewünschte Signalü-
bertragung zum Auslesen der Elektrodenleitung(en) 100.
Daher ist in dem Implantat 110 erfindungsgemäß ein
Schalter 820 (siehe Figur 8) vorgesehen, der im abfra-
genden Teilsystem von der Steuereinrichtung 120 über
eine Steuerleitung 830 betätigt wird und die Verbindung
zwischen dem EMI-Kondensator 810 zur elektrischen
Leitung 101 unterbricht. Dadurch werden die hochfre-
quenten Ströme zur Energieversorgung und Kommuni-
kation mit dem RFID-Inlay 103 durch den EMI-Konden-
sator 810 nicht kurzgeschlossen. Alternativ kann die fil-
ternde Wirkung der EMI-Kondensatoren 810, wie in Figur
9 dargestellt, dadurch unterbunden werden, dass dem
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EMI-Kondensator 810 per Schalter 920, welcher über die
Steuerleitung 930 durch die Steuereinrichtung 120 betä-
tigt wird, jeweils eine oder mehrere geeignet dimensio-
nierte Spulen 910 parallel geschaltet werden, so dass
ein paralleler Schwingkreis mit Resonanz bei der Arbeits-
frequenz der Steuereinrichtung 120 realisiert wird. Bei
Resonanz ist in diesem Fall die Impedanz des Parallel-
schwingkreises maximal, was einem offenen Stromkreis
entspricht. Durch den Einsatz mehrerer Spulen ist der
entstehende Parallelschwingkreis an verschiedene Ar-
beitsfrequenzen zur Energieversorgung und Kommuni-
kation mit dem RFID-Inlay 103 anpassbar.
[0061] In einem Ausführungsbeispiel ist die Steuerein-
richtung 120 des Implantats 110 derart gestaltet, dass
sie in regelmäßigen oder programmierbaren Zeitabstän-
den oder durch das Auftreten eines vorbestimmten Er-
eignisses das RFID-Inlay 103 der trennbar montierten
Elektrodenleitungen 100 abfragt. Im Falle einer Ände-
rung der Inhalte des Speichers des RFID-Inlays seit der
letzten Abfrage wird eine Meldung generiert, die bei-
spielsweise an eine Telemonitoring-Plattform übertra-
gen wird und/oder bei nächster Nachsorge am Program-
miergerät, das ein externes Gerät darstellt, angezeigt
wird. Diese Information kann auch als Hinweis auf einen
möglichen Elektrodendefekt oder einen zwischenzeitli-
chen Austausch einer Elektrodenleitung 100 genutzt
werden.
[0062] Mit der erfindungsgemäßen Lösung können
spezifische Informationen von jedem elektrischen Leiter
101 einer Elektrodenleitung 100 ausgelesen werden, oh-
ne den therapeutischen Pfad durch eine galvanische
Kopplung zu gefährden. Es ist auch keine weitere Durch-
führung am Implantat 110 für eine Sendeantenne not-
wendig, welche vorgesehen werden müsste, wenn das
Antwortsignal mittels einer an dem Implantat 110 ange-
brachten Antenne empfangen werden würde. Von Vorteil
ist außerdem, dass der Leistungsbedarf beim Auslesen
eines elektrischen Leiters 101 gegenüber dem Auslesen
mittels einer Antenne, die am Implantat 110 angeordnet
ist, deutlich reduziert ist.

Bezugszeichenliste

[0063]

100 Elektrodenleitung
101 elektrischer Leiter
101a, 101b elektrischer Leiter
102 Elektrodenspitze
103 RFID-Inlay
110 Implantat
120 Steuereinrichtung
200 RFID-Chip
210 Antenne
220 Induktivität zur Impedanzanpassung
310 Isolationsschlauch
320, 320a Isolationshülse
330 Stecker

401, 402 Antenne
403, 404 Antenne
405, 406, 407 Antenne
408 Antenne
600 Keramik- oder Glashülse
700 Metallhülse mit Schlitz 710
710 Schlitz
810 EMI-Kondensator
820, 920 Schalter
830, 930 Steuerleitung
910 Spule
1000 externes Gerät
1010 elektromagnetisches Signal
1020 Synchronisation
1030 Datenverbindung

Patentansprüche

1. Elektrodenleitung (100) zur Verbindung mit einem
Implantat (110) mittels eines Steckers (330) mit min-
destens einem elektrischen Leiter (101) und einem
den mindestens einen elektrischen Leiter isolieren-
den Isolationsschlauch (310), gekennzeichnet
durch ein durch den Isolationsschlauch (310) oder
den Stecker (330) hermetisch abgeschlossenes
passives RFID-Inlay (103) mit einem RFID-Chip
(200) und einer mit dem RFID-Chip (200) elektrisch
leitend verbundenen Antenne (210, 401, 402, 403,
404, 405, 406. 407, 408, 700), wobei die Antenne
(210, 401, 402, 403, 404, 405, 406. 407, 408, 700)
elektromagnetisch mit dem mindestens einen elek-
trischen Leiter (101) gekoppelt ist.

2. Elektrodenleitung (100) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der RFID-Chip (200) eine
vorzugsweise mehrfach beschreibbare Speicher-
einheit zum Speichern von über die Antenne (210)
übertragenen Informationen aufweist.

3. Elektrodenleitung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antenne (210, 401, 402, 403, 404, 405,
406. 407, 408, 700) des RFID-Inlays als Drahtschlei-
fe, als offener Ring, als Spiralabschnitt oder als
durchtrennte Metallhülse ausgebildet ist.

4. Elektrodenleitung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Form der Antenne (210, 401, 402, 403,
404, 405, 406. 407, 408, 700) des RFID-Inlays der
Form des mindestens einen elektrischen Leiters
(101) der Elektrodenleitung (100) entspricht.

5. Elektrodenleitung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine elektrische Leiter (101)
und/oder die Anordnung der Antenne (210, 401, 402,
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403, 404, 405, 406. 407, 408, 700) des RFID-Inlays
derart eingerichtet ist, dass an der Stelle der elek-
tromagnetischen Kopplung der Antenne (210, 401,
402, 403, 404, 405, 406. 407, 408, 700) mit dem
mindesten einen elektrischen Leiter (101) in einem
vorgegebenen Frequenzbereich ein Strom- oder
Spannungsbauch der Schwingung erzeugbar ist.

6. Verfahren zur Identifikation einer Elektrodenleitung
(100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 mittels eines
Implantats (110) mit einer Steuereinrichtung (120),
wobei das Implantat (110) mit der Elektrodenleitung
(101) verbunden ist, umfassend die folgenden
Schritte:

- Senden eines elektromagnetischen Abfrage-
signals durch den auszulesenden elektrischen
Leiter (101), wobei das Abfragesignal von der
mit dem auszulesenden elektrischen Leiter
(101) verbundenen Steuereinrichtung (120)
oder durch ein externes Gerät erzeugt wird,
- Aktivieren des RFID-Inlays (103) durch Emp-
fangen des Abfragesignals mittels der Antenne
(210, 401, 402, 403, 404, 405, 406. 407, 408,
700) des RFID-Inlays (103) und Weiterleiten des
empfangenen Abfragesignals an den RFID-
Chip (200),
- Verarbeiten des empfangenen Abfragesignals
durch den RFID-Chip (200), Erzeugen eines
entsprechenden elektromagnetischen Antwort-
signals durch den RFID-Chip (200) und Senden
des Antwortsignals mittels der Antenne (210,
401, 402, 403, 404, 405, 406. 407, 408, 700)
des RFID-Inlays (103),
- Empfangen des Antwortsignals durch den aus-
zulesenden elektrischen Leiter (101) der Elek-
trodenleitung (100) und
- Verarbeiten des an die Steuereinrichtung (120)
weitergeleiteten empfangenen Antwortsignals
in der Steuereinrichtung (120).

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erzeugung des Abfragesignals
durch die Steuereinrichtung (120) in regelmäßigen
und/oder vorgebbaren Zeitabständen und/oder
nach dem Auftreten eines vorbestimmten Ereignis-
ses erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 und 7, da-
durch gekennzeichnet, dass während des Sen-
dens des Abfragesignals und des Empfangens des
Antwortsignals das Filtern von Signalen durch EMI-
Kondensatoren (810, 910) des Implantats (110)
deaktiviert wird.

9. Implantat (110) mit einer Buchse zur Verbindung mit
dem Stecker (330) einer Elektrodenleitung (100)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und mit einem

Gehäuse, wobei in dem Gehäuse eine Steuerein-
richtung (120) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (120) zur Ver-
arbeitung eines Antwortsignals eingerichtet ist, wel-
ches von dem elektrischen Leiter (101) der Elektro-
denleitung (100), die mit ihrem Stecker (330) in die
Buchse eingesteckt ist, so dass der elektrische Leiter
(101) elektrisch mit der Steuereinrichtung (120) ver-
bunden ist, empfangen und an die Steuereinrichtung
(120) weitergeleitet wird.

10. Implantat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Buchse eine Vielzahl von Anschlüssen
zur Verbindung mit der Vielzahl elektrischer Leiter
(101) einer Elektrodenleitung (100) oder mehrerer
Elektrodenleitungen (100) aufweist und dass eine
Sende- und/oder Empfangseinheit der Steuerein-
richtung (120) vorgesehen ist, welche über einen
Multiplexer mit der Vielzahl von Anschlüssen ver-
bunden ist.

11. Implantat nach einem der Ansprüche 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Schalter (820)
vorgesehen ist, welcher eine Verbindung zwischen
einem EMI-Kondensator (810) und dem mit der
Steuereinrichtung (120) verbundenen elektrischen
Leiter (101) öffnet, um die filternde Wirkung des EMI-
Kondensators (810) zu deaktivieren.

12. Implantat nach einem der Ansprüche 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Schalter (920)
vorgesehen ist, welcher eine Parallelschaltung von
Spulen (910) mit einem EMI-Kondensator (810) be-
wirkt, so dass ein Parallelschwingkreis gebildet wird,
wobei die Spulen (910) derart dimensioniert sind,
dass der Parallelschwingkreis eine Resonanz bei
der Arbeitsfrequenz der Steuereinrichtung (120) auf-
weist.

13. Implantat nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (120) derart eingerichtet ist, dass sie das Ab-
fragesignal in regelmäßigen und/oder vorgebbaren
Zeitabständen und/oder nach dem Auftreten eines
vorbestimmten Ereignisses erzeugt.
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